GASTAUFNAHMEVERTRAG (Gruppenbuchung)
geschlossen zwischen
Seminar- u. Retreathaus in der Gohrde

und

fiir die Zeit von bis

Es werden folgende Raume im Seminarhaus gemietet:

Grundlage der letztendlichen Rechnungsstellung ist die
Preisliste 2009 (gultig von 1.1. bis 31.12. 2009)

o Saal, Speiseraum und Teekliche

o Kuche zur Selbstversorgung
o (Pauschale fir Kiichenbenutzung/ Kiichenendrein.Geb)*.:

o Zimmer Kategorie A: Einzelzimmer / Anzahl
Doppelzimmer / Anzahl

Kategorie B: Einzelzimmer / Anzahl

Doppelzimmer/Anzahl
[1 externe Teilnehmer/innen / Anzahl

o Sonstiges

Seminar-
Retreathaus
in der Gohrde

Dibbekold 10

D - 29473 Gohrde

Tel: 05855 / 978 233

Fax: 05855 /978 441

E-mail:
SeminOrg@StarkInstitute.com:
www.starkinstitute.com

Fir die Festlegung eine Berechnungsgrundlage im Falle

einer Stornierung und im Falle, dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die endgtiltige
Teilnehmendenzahl noch nicht feststeht, wird der Durchschnittspreis aus den gebuchten Zimmern pro
Nacht und Bett ermittelt. AuRerdem mitteln wir zu diesem Zweck eine Belegungsquote aus
Mindestbettenbelegung und der Hochstbettenbelegung (*Die Kiichenbenutzungsgebiihren gehen nicht in

die Berechnungspauschale ein):

Gebuchte Mindestbettenzahl:

Gebuchte Hochstbettenzahl :

Gesamtsumme der Berechnungspauschale (fiir den Fall einer Stornierung):
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Miet- und Riicktrittsbedingungen:

1. Werden Seminarrdaume und/oder Zimmer bestellt, zugesagt oder kurzfristig bereitgestellt, so
ist ein Gastaufnahmevertrag zustande gekommen.

2. Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner fiir die gesamte
Dauer des Vertrages zur Erflllung der gegenseitigen Verpflichtungen daraus:
a) Verpflichtung des Gastgebers ist es, Zimmer und Radume entsprechend der Bestellung
bereit zu halten.
b) Verpflichtung des Gastes ist es, den Preis fir die Dauer der Bestellung der Zimmer und
der Rdume zu bezahlen, sich einer pfleglichen Behandlung der gemieteten Raume zu
befleilligen und fur Beschadigungen aufzukommen.

3. Nimmt ein Gast die bestellten Zimmer und Raume oder einen Teil davon nicht in Anspruch, so
bleibt er rechtlich verpflichtet, den Preis flr die vereinbarte Leistung zu bezahlen, ohne dass es
auf den Grund der Verhinderung ankommt. Bei einem Rucktritt vom Gastaufnahmevertrag
gelten folgende Riicktrittskonditionen:

bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 20% der pauschalen Berechnungsgrundlage,
bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 40% der pauschalen Berechnungsgrundlage,
bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 60% der pauschalen Berechnungsgrundlage,
bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 80% der pauschalen Berechnungsgrundlage,
bezahlbar sofort mit der Stornierung.

4. Der Vertragspartner verpflichtet sich, (soweit nicht ausdrucklich anders vereinbart) den
gesamten falligen Betrag vor Abreise, bzw. zum Zeitpunkt der Stornierung, zu bezahlen.

5. Gerichtsstand ist der Betriebs Ort, da auch im Falle einer Nichtbeanspruchung der Zimmer
und Raume die Leistungen aus dem Gastaufnahmevertrag am Ort des Betriebes zu erbringen
sind.

6. Der Auftraggeber (der/die obengenante Vertragspartner/in) verpflichtet sich, die im

Zusammenhang mit dieser Vermietung getroffenen Vereinbarungen mit Dritten, z.B. einem
Koch / einer Kdchin oder der Okopension Kenners Landlust, einzuhalten.

Die Vertragsbedingungen wurden vor Unterschrift zur Kenntnis genommen.

Datum Unterschrift f. das Seminarhaus Unterschrift Gast / Auftraggeber/In

Seite 2 von 2



	Seminar- u. Retreathaus in der Göhrde

